
 

Auftrag und Gesuch um Eintragung und Vollmacht 

zur Übertragung von Namenaktien 

RMH Regionalmedien AG 

Aktienregister 

Postfach 

6002 Luzern 

 

Ich/Wir ersuchen Sie, _______ Namenaktie(n) RMH Regionalmedien AG zu je CHF 0.30 Nennwert auf meinen/unseren 

Namen im Aktienregister einzutragen.  

Ich bin/wir sind bereits eingetragene(r) Aktionär(e) □  Ja □  Nein 

 

Natürliche Personen Bitte in Blockschrift ausfüllen 

□  Herr □  Frau 

Name, Vorname _______________________________________________________________________ 

Strasse, Nr.  _______________________________________________________________________ 

PLZ, Ort ______________________________________  Land  ___________________________ 

Nationalität ______________________________________  Geburtsdatum  ___________________ 

Juristische Personen 

Firma  _______________________________________________________________________ 

Strasse, Nr.  _______________________________________________________________________ 

PLZ, Ort ______________________________________  Land  ___________________________ 
 
Rechtsform ______________________________________ Branche ________________________ 
(AG, Stiftung usw.) 

 
Zweck  _______________________________________________________________________ 
(nach Statuten, Stiftungsurkunde usw.) 

 

Die Zustellung einer Dividende soll erfolgen an 

□  Bank Kontonummer   □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

 Name/Ort der Bank ___________________________________________________ 

□  Postkonto □□-□□□□□□-□ 
□  obige Adresse per Postmandat 

 
Ich/wir habe(n) die Statutenbestimmungen betreffend die Übertragung von Aktien und das Stimmrecht der Aktionäre zur Kenntnis 
genommen.  

Ich/wir erkläre(n), diese Aktie(n) auf eigene Rechnung und zu meinem/unserem rechtlichen und wirtschaftlichen Eigentum zu erwer-
ben und sich nicht fiduziarisch oder sonstwie für Dritte zu halten.  

Übertragungsvollmacht 
Ich bevollmächtige hiermit die RMH Regionalmedien AG, meine Aktien bei einer späteren Weiterveräusserung in meinem Namen zu 
indossieren bzw. zu zedieren. Diese Vollmacht gilt auch für bisher auf meinen Namen eingetragene Aktien. 

Es wird ausdrücklich bestimmt, dass diese Vollmacht mit dem Verlust der Handlungsfähigkeit, dem Konkurs oder dem Tod des Auf-
traggebers nicht erlöschen, sondern in Kraft bleiben soll (Art. 35 OR). 

Die Erteilung dieser Vollmacht ist freiwillig. Sie erspart dem Aktionär, im Fall einer späteren Übertragung, eine Übertragungserklä-
rung abzugeben. Der vorstehende Passus kann, falls nicht erwünscht, gestrichen werden.  

 

 

 

Ort und Datum Unterschrift der Gesuchstellerin/des Gesuchstellers (bzw. des gesetzlichen Vertreters)  



 

Auszug aus den Statuten der RMH Regionalmedien AG 

 

Art. 6 Aktienbuch Eintragung, Streichung 

 

Der Verwaltungsrat führt ein Aktienbuch. Darin werden Eigentümer und Nutzniesser der Aktien mit Namen und Adresse eingetragen. 

 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt nur als Aktionär oder Nutzniesser, wer im Aktienbuch eingetragen ist. 

 

Die Eintragung in das Aktienbuch setzt einen Ausweis über den Erwerb der Aktie zu Eigentum oder die Begründung einer Nutznies-

sung voraus. 

 

Wechselt ein Aktionär oder ein Nutzniesser sein Domizil, so hat er der Gesellschaft die neue Zustelladresse mitzuteilen. Vor Eingang 

dieser Mitteilung erfolgen alle Mitteilungen rechtsgültig an die im Aktienbuch eingetragene Adresse. 

Nach Versand der Einladung zur Generalversammlung bis zum Tag der Generalversammlung werden keine Eintragungen ins Ak-

tienbuch vorgenommen. 

 

Der Verwaltungsrat kann Eintragungen, welche unter falschen Angaben des Erwerbers zustande gekommen sind, nach Anhörung 

des Betroffenen, innerhalb eines Jahres seit sicherer Kenntnis des Mangels, rückwirkend auf das Datum der Eintragung streichen. 

Der Erwerber muss über die Streichung sofort informiert werden. 

 

Art. 7 Übertragung Zustimmung 

 

Die Übertragung der Aktien und die Begründung einer Nutzniessung an den Aktien bedürfen der Zustimmung durch den Verwal-

tungsrat. 

 

Er kann diese Kompetenz an einen Ausschuss delegieren. Lehnt er das Gesuch um Zustimmung innert dreier Monate nach dessen 

Eingang nicht ab, so gilt sie als erteilt. 

 

Die Ausübung des den Aktionären infolge ordentlicher oder genehmigter Kapitalerhöhung eingeräumten Bezugsrechts kann nicht 

verhindert werden. 

 

Art. 8 Ablehnung infolge Übernahme 

 

Der Verwaltungsrat kann die Zustimmung in jedem Fall und ohne Angabe von Gründen verweigern, wenn er dem Veräusserer an-

bietet, seine Aktien zum wirklichen Wert im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs zu übernehmen. 

 

Sind die Aktien durch Erbgang, Erbteilung, eheliches Güterrecht oder Zwangsvollstreckung erworben worden, kann die Zustimmung 

nur verweigert werden, wenn der Verwaltungsrat dem Erwerber ein Übernahmeangebot zu den im 1. Absatz dieses Artikels genann-

ten Bedingungen unterbreitet. 

 

Als wirklicher Wert gilt vorab der aktuell ausserbörslich gehandelte Preis der Aktien. Im Bestreitungsfall bestimmt eine unabhängige 

Treuhandstelle den wirklichen Wert nach Anhörung beider Parteien. Ausser im Falle des Erwerbs durch Erbgang, Erbteilung, eheli-

ches Güterrecht oder Zwangsvollstreckung (Art. 685b Abs. 4 OR) bestimmt sie den Wert endgültig. 

 

Lehnt der Veräusserer bzw. der Erwerber das Übernahmeangebot nicht innert eines Monats seit Kenntnis des wirklichen Werts ab, 

so gilt es als angenommen. 


